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Bericht 

des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft 

über die Regierungsvorlage (1248 der Beila­
gen): Bundesgesetz, mit dem das Agrarverfah­

. rensgesetz geändert wird 

Das Agrarverfahrensgesetz verweist soweit 
keine Sondervorschriften getroffen werden - auf 
das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1950, 
BGBI. Nr. 172. Im Hinblick auf die Rechtsentwick­
lung im Bereich des AVG (insbesondere der 
Schaffung des Rechtsinstituts der Berufungsvorent­
scheidung) ist eine inhaltliche und formelle 
Anpassung des Agrarverfahrensgesetzes erforder­
lich. Darüber hinaus sollen mit dieser Novelle 
ausdrückliche Verfahrensbestimmungen für die 
Agrarbehörden als Strafbehörde H. Instanz geschaf­
fen sowie legistische Bereinigungen, die der 
KlarsteIlung und damit auch der leichteren 
Durchführung des Verfahrens dienen, vorgenom -
men werden: 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft hat 
die erwähnte Regierungsvorlage in seiner Sitzung 
am 24. November 1993 in Verhandlung genommen. 

Hannelore Buder 

Berichterstatterin 

An der Debatte beteiligten sich die Abgeordneten 
Helmut Wo I f, Mag. John G u den u s, Andreas 
W abi sowie der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft Dipl.-Ing. Dr. Franz Fis chi e r. 

Im Zuge der Verhandlungen brachten die 
Abgeordneten Georg S c h war zen b erg e rund 
Helmut Wo I feinen Abänderungsäntrag betref­
fend § 17 ein, der wie folgt erläutert war: 

"Der Zeitpunkt der Wirksamkeit ist auf die 
Novellen zum Agrarbehördengesetz und zum 
Flurverfassungs-Grundsatzgesetz abgestimmt." 

Bei der Abstimmung wurde der in der Regie­
rungsvorlage enthaltene Gesetzentwurf unter Be­
rücksichtigung des erwähnten Abänderungsantra­
ges einstimmig angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem an g.e - .'. 
s chi 0 s sen enG e set zen t wurf die verfas- ,. 
sungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1993 11 24 

Georg Schwarzenberger 

Obmann 
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2 1366 der Beilagen 

Bundesgesetz, mit dem das Agrarverfah­
rensgesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Agrarverfahrensgesetz, BG BI. N r. 173/1950, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 39111977, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 lautet: 

,,§ 1. (1) Im Verfahren in den Angelegenheiten 
der Bodenreform vor den Agrarbehörden (Agrarbe­
zirksbehörden, Ämter der Landesregierungen, 
Agrarsenate) gilt, soweit im folgenden nichts 
anderes bestimmt ist, das Allgemeine Verwaltungs­
verfahrensgesetz 1991, BGBI. Nr. 51, mit Ausnahme 
der §§ 64a und 78. 

(2) Im Berufungsverfahren in Verwaltungsstraf­
sachen vor den Agrarbehörden gilt der 5. Ab­
schnitt des II. Teils des Verwaltungsstrafgesetzes 
1991, BGBI. Nr. 52, mit Ausnahme des § 51 Abs. 1 
und der §§ 51b und 51c." 

2. § 2 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Behörden im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sind die im § 1 bezeichneten Behörden." ' 

3. § 4 lautet: 

,,§ 4. Die Bestimmungen der Verwaltungsvor­
schriften darüber, wer in einem Agrarverfahren als 
unmittelbar oder mittelbar Beteiligter anzusehen ist 
und welche Rechte ihm zustehen, bleiben unbe­
rührt." 

4. § 5 Abs. 3 bis 5 werden durch folgende Abs. 3 
und 4 ersetzt: 

,,(3) Kommen die in Abs. 2 genannten Personen 
diesem Auftrag nicht nach, so hat die Behörde von 
Amts wegen den gemeinsamen Vertreter zu 
besteHen. 

(4) Die gegen Bescheide nach den Abs. 2 und 3 
eingebrachten Berufungen haben keine aufschie­
bende Wirkung." 

5. § 7 Abs. 1 bis 3 lauten: 

,,(1) Ausweise, Pläne, Listen, Register und 
Verzeichnisse, durch die Rechte oder Rechtsver­
hältnisse festgestellt oder gestaltet werden, sind 
Bescheide im Sinne des AVG. Inhalt und Form 
dieser Bescheide richten sich nach den VerWaltungs­
vorschriften. 

(2) Im Agrarverfahren können Bescheide aUch 
durch Auflage zur allgemeinen Einsicht während 
einer bestimmten Dauer erlassen werden. Die Dauer 
und der Ort der Auflage sind so zu bestimmen, daß 
jede Partei innerhalb einer Frist von mindestens 
zwei Wochen Einsicht n'ehmen kann. Die Dauer 
und der Ort sind den Pa·rteien schriftlich bekannt­
zugeben. Für jede Partei beginnt die Auflagefrist 
nicht vor dem Tag der Zustellung dieser Vers't'äiJ:cli­
gung. Die Verständigung hai: eine Rechtsmittelbe­
lehrung im Sinne des Abs. 3 zu enthalten. 

(3) Im Falle einer Bescheiderlassung nach Abs. 2 
beginnt die Berufungsfrist mit dem Tag, der auf den 
Ablauf der Dauer der Auflage folgt." 

6. § 8 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Für die Durchführung örtlicher Arbeiten 
sind die notwendigen Räume einschließlich der 
Beheizung, Beleuchtung und des erforderlichen 
Bedienungspersonals, die erforderlichen Hilfskräfte 
und Transportmittel für das amtliche Gepäck und 
die Requisiten, einfache Werkzeuge, Meßpflöcke, 
Signalstangen, Grenzsteine und sonstige Materia­
lien über Aufforderung der Behörde oder ihres mit 
der Durchführung beauftragten Organs von den 
Parteien unentgeltlich beizustellen. Die Behörde 
oder ihr Organ kann mit Zustimmung der Parteien 
oder, wenn diese der Aufforderung nicht rechtzeitig 
entsprechend nachkommen, das Erforderliche auf 
Kosten der Parteien selbst veranlassen." 

7. § 8 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Für die Geldausgleichungen und die Kosten 
der Kennzeichnung der Grenzen und der gemeinsa­
men Anlagen und Maßnahmen gelten die Verwal­
tungsvorschriften." 
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1366 der Beilagen. 3 

8. § 9 Abs. 1 und 2 lauten: 

§ 9. (1) Die Agrarsenate entscheiden nach 
öffentlicher mündlicher Verhandlung unter Zuzie­
hung der Parteien. 

(2) Von der Zuziehung der Parteien kann jedoch 
abgesehen werden: 

a) wenn Parteien anträgen stattgegeben wird, 
welchen nicht andere Parteienanträge entge­
genstehen, sofern dadurch die Rechte dritter 
Personen nicht berührt werden; 

b) wenn das Parteienbegehren wegen offenbarer 
Unzulässigkeit, Unzuständigkeit oder wegen 
Versäumung der gesetzlichen Frist zurückzu­
weisen ist; 

c) wenn der Bescheid gemäß § 66 Abs. 2 A VG 
behoben und die Angelegenheit zur neuerli­
chen Verhandlung und Erlassung eines neuen 
Bescheides an die Behörde unterer Instanz 
verwiesen wird." 

9. § 9 Abs. 5 entfällt. 

10. § 10 Abs. 2 bis 4 lauten: 

,,(2) Zunächst hat der Berichterstatter einen 
Vortrag zu erstatten. Danach ist der Gegenstand 
durch Entgegennahme der Parteienerklärungen, 
Einvernahme der Zeugen und eingehende Erörte­
rung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhält­
nisse klarzustellen. Vor dem Eingehen in die 
Haupt~ache ist über die Zuständigkeit des Senates 
und andere Fragen vedahrensrechtlicher Art zu 
verhandeln und zu entscheiden. 

(3) Der Vorsitzende hat die Verhandlung zu 
schließen, wenn e'r den Gegenstand für genügend 
geklärt hält. Wenn über den Anspruch mehrerer 
Parteien oder über mehrere Ansprüche einer oder 
mehrerer Parteien verhandelt wird, kann die 
Verhandlung a]Jch hinsichtlich einzelner Parteien 
oder Ansprüche geschlossen werden. 

(4) Wenn eine Verhandlung nicht gemäß Abs. 3 
geschlossen werden kann, dann ist sie zu verlegen. 
Wenn es der Senat für erforderlich hält, dann kann 
er ergänzende Ermittlungen durch Abgeordnete des 
Senates oder durch die Unterinstanzen anordnen. 
Für die Zuziehung der Parteien zur fortgesetzten 
Verhandlung gilt § 9." 

11. § 11 Abs.2 lautet: 

,,(2) Kein Mitglied des Senates dad die 
Abstimmung über einen zur Beschlußfassung 
gestellten Antrag verweigern: Der Berichterstatter 
gibt seine Stimme zuerst, der Vorsitzende zuletzt 
ab. Nach dem Berichterstatter stimmen die 
Mitglieder aus dem Richterstande dem Range nach 
und sodann die übrigen stimmführenden Mitglieder 

des Senates in der im § 5 Abs. 2 bzw. § 6 Abs. 2 des 
Agrarbehördengesetzes 1950, BGBI. Nr. 1I19~1, in 
der jeweils geltenden Fassung angeführten ReIhen­
folge ab. Als Entscheidung oder Be.schluß d~s 
Senates gilt jene Meinung, für welche dIe Me.hrhelt 
der Stimmführer, oder, bei StimmengleichheIt, der 
Vorsitzende gestimmt hat." 

12. In § 12 ist der Klammerausdruck ,,(§ 17 Abs. 2 
AVG 1950)" durch ,,(§ 17 Abs.3 AVG)" zu 
ersetzen. 

13. § 15 lautet: 

,,$ 15. (1) Die zur Durchführung eines Vedah­
rens vor der Agrarbehörde 

1. zur Regelung der Flurverfassung (Zusammen­
legung, Ordnung der rechtlichen und wi.rt­
schaftlichen Verhältnisse an agrargemem­
schaftlichen Grundstücken durch Teilung 
oder Regulierung, Flurbereinigung) oder 

2. zur Regelung der Wald- und Weidenutzungs-
rechte sowie anderer Felddienstbarkeiten oder 

3. in Alpschutzangelegenheiten oder 
4. nach den Güter- und Seilwegegesetzen oder 
5. in Angelegenheiten des landwirtsdiaftlichen 

Siedlungswesens 
edorderlichen Schriften und die zu diesen Zwecken 
vor der Agrarbehörde abgeschlossenen Rechtsge­
schäfte sind von den Stempel- und Rechtsgebühren 
befreit. 

(2) Rechtsgeschäfte, die nicht im Rahmen von 
Vedahren vor der Agrarbehörde abgeschlossen 
werden, sind von den Stempel- und Rechtsgebühren 
dann befreit, wenn die mit einem Hinweis auf die 
Gebührenbefreiung nach dieser Bestimmung verse­
henen Urkunden beim Finanzamt angezeigt werden 
und von der Agrarbehörde deren Übereinstim~ung 
mit den Zielen des Gesetzes (Abs. 1 Z 1 bIS 5) 
bescheidmäßig festgestellt wurde. 

(3) Die zur Durchführung der in Abs. 1 
genannten Verfahren verwirklichten Rechtsvor­
gänge oder der !!l di~sen. V edahre~ vorgele.gten 
Verträge, deren UberemstJmmung mIt den ZIelen 
des Gesetzes von der Agrarbehörde festgestellt 
wurde erforderlichen bücherlichen Eintragungen 
sind v~n den Gerichtsgebühren befreit." 

14. § 17 lautet: 

,,§ 17. (1) §§ 1, 2 Abs. 1, §§ 4, 5 Abs.3 und 4, 
§ 7 Abs. 1 bis 3, § 8 Abs. 1 und 3, § 9 Abs. 1 und 2, 
§ 10 Abs. 2 bis 4, § 11 Abs. 2, §§ 12 und 15 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr ... ./1993 
treten mit 1. Jänner 1994 in Kraft. 

(2) § 9 Abs. 5 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 
1993 außer Kraft." 
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